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Meldepflicht für Tierhaltungen                               (Stand: März 2009 ) 
 
 
Aus aktuellem Anlass erinnert hiermit der Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienst 
Des Landratsamtes Sächsische Schweiz – Osterzgebirge an Meldepflichten für Tierhalter: 
 
Zu melden sind bei der Veterinärbehörde des Landkreises folgende Tierhaltungen ( Anzahl 
Im Jahresdurchschnitt gehaltene Tiere): 
 
 

- Rinder 
- Schafe 
- Ziegen 
- Schweine (auch Mastschweine) 
- Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner , Tauben, Truthühner, 

Wachteln, Laufvögel 
- Pferde 
- Bienenvölker 
- andere als hier genannte Klauentiere und Kameliden (z. b. Alpaka) 

 
 
Dabei ist es unerheblich, ob Tiere gewerblich oder als Hobby gehalten werden. Die 
Meldung an die Veterinärbehörde wird nicht durch die Pflichtmeldung an die Tierseuchenkasse 
ersetzt. Sie ist also zusätzlich erforderlich. 
 
Wenn eine Tierhaltung beendet  wird, ist das ebenfalls der Veterinärbehörde mitzuteilen. 
 
Mitzuteilen sind auch Fischhaltungen  außer ausgesprochene Hobbyhaltungen (Gartenteich). 
 
Die Meldung kann formlos schriftlich an die Abteilung Lebensmittelüberwachungs- und Veterinär-
dienst, Dr. Friedrichs - Str. 2, 01744 Dippoldiswalde oder auch telefonisch ( 03505 / 6202501 ) 
Erfolgen. 
 
 
Wir fordern hiermit alle Tierhalter auf, sofern nic ht schon geschehen, ihrer 
Meldepflicht (auch Abmeldungen)  nachzukommen! Sie leisten damit einen wichtigen 
Beitrag im Interesse der Allgemeinheit für den vorb eugenden Tierseuchenschutz! 


